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Nr. 1
Dienstbesprechung „Integration im Dialog - Deutschförderung für Migrantenkinder“
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
lassen Sie mich sozusagen als Überleitung zu den einzelnen Tagesordnungspunkten und Vorträgen noch einige allgemeine Bemerkungen machen aus dem  Blickwinkel des für das Kindergartenrecht zuständigen Bereichsleiters bei der Regierung von Unterfranken.

Im zurückliegenden Jahr 2005 haben sich in Bayern im Kindergartenrecht - gestatten Sie,  wenn ich immer noch Kindergarten sage und nicht Kinderbildungs- und Betreuungsrecht, das Wort Kindergarten ist doch so griffig und ist als eines der wenigen deutschen Wörter als Exportschlager erfolgreich - gravierende Änderungen ergeben. Seit dem 01.01.2005 haben wir ein neues Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, den Bayerischen Erziehungsplan sowie die Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes vom Dezember 2005.

Dem Thema „Integration von Zuwandererkindern“ hat der Gesetzgeber einen besonderen Stellenwert eingeräumt. Nach Art. 12 des Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes sollen Kindertageseinrichtungen die Integrationsbereitschaft fördern und Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund zur Integration befähigen. Für Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund, die über keine oder unzureichende Deutschkenntnisse verfügen sowie für Kinder mit sonstigem Sprachförderbedarf, ist eine besondere Sprachförderung sicherzustellen. Das pädagogische Personal hat die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit Sprachförderbedarf bei seiner pädagogischen Arbeit zu berücksichtigen.
Das neue Recht spricht ausdrücklich von Basiskompetenzen des Kindes, dass sie in der Tageseinrichtung zu fördern und zu entwickeln sind (personale, motivationale, objektive, physische und soziale Kompetenzen). Zum Erlernen dieser Kompetenzen ist natürlich die Sprache unumgänglich. § 5 der neuen Ausführungsverordnung zum Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz detailliert daher den gesetzgeberischen Auftrag zur Sprachförderung weiter. Nach § 5 der Ausführungsverordnung ist der Sprachstand von Kindern, deren Eltern beide nicht deutschsprachiger Herkunft sind, am Ende des vorletzten Kindergartenjahres vor der Einschulung anhand des zweiten Teils des Bogens „Sprachverhalten und Interesse an Sprache bei Migrantenkindern in Kindertageseinrichtungen“ (SISMIK - Sprachliche Kompetenz im engeren Sinn (deutsch)) zu erheben. Die sprachliche Bildung und Förderung von Kindern, die nach dieser Sprachstandserhebung besonders förderbedürftig sind oder die zum Besuch eines Kindergartens mit integriertem Vorkurs verpflichtet wurden, ist in Zusammenarbeit mit der Grundschule auf der Grundlage der entsprechenden inhaltlichen Vorgaben „Vorkurs Deutsch lernen vor Schulbeginn“ durchzuführen.
Der Bayerische Ministerrat hat sich in seiner Sitzung am 19.12.2005 mit der Integration von Zuwandererkindern beschäftigt. Jedes Schulkind muss Deutsch können, führte Herr Ministerpräsident Dr. Stoiber aus.

Bayern verstärkt seine Integrationsanstrengungen für ausländische Vorschulkinder ohne ausreichende Deutschkenntnisse. Künftig wird es in Bayern keine Einschulung ohne ausreichende Deutschkenntnisse mehr geben. Gleiche Bildungschancen überall in Bayern bedeuten, dass an allen Schulen in allen Gebieten die Kinder Deutsch sprechen müssen. Wer nicht Deutsch spricht, hat keinen Lernerfolg und bremst die ganze Klasse. Bayern setzt bei den Deutschkenntnissen ausländischer Kinder auf gegenseitiges Fordern und Fördern. Bei allen ausländischen Kindern in Bayern wird ein Jahr vor der Einschulung geprüft, ob sie Deutsch können. Bei Kindergartenkindern erfolgt der Sprachtest im Kindergarten. Das sind praktisch alle ausländischen Kinder, weil 96,7 % von ihnen in den Kindergarten gehen. Auch die ca. 300 ausländischen Kinder in Bayern, die im Jahr vor der Einschulung keinen Kindergarten besuchen, sollen von den Sprachtests erfasst werden.
Kindergartenkinder, die nicht genug Deutsch können, bekommen im letzten Kindergartenjahr eine gezielte Sprachförderung im Umfang von 160 Stunden.

Kinder, die nach dem Deutschkurs immer noch nicht ausreichend Deutsch können, sollen nicht in die reguläre Grundschule kommen, sondern in Förderschulen in spezielle sonderpädagogische Diagnose- und Förderklassen gehen. Die wenigen Kinder, die nicht im Kindergarten waren und Sprachprobleme haben, werden nicht eingeschult, sondern zum Deutschkurs im Kindergarten verpflichtet.

Die neuen rechtlichen Vorgaben und die Vorgaben der Bayerischen Staatsregierung umzusetzen, ist Aufgabe der heutigen Dienstbesprechung. Ich darf nunmehr Frau Regierungsschulrätin Amrhen bitten, mit Ihren Ausführungen über die Sprachförderung im Rahmen der Kooperation Grundschulen/Kindertagesstätten zu beginnen.
